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RS OGH 1974/7/9 4Ob40/74,
4Ob42/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1974

Norm

KrankenpflegeG §1

KrankenpflegeG §2

KrankenpflegeG §29

VBG §10

Rechtssatz

Das Gesetz regelt nur die Berechtigung zur berufsmäßigen Ausübung der Krankenp4egefachdienste, der medizinisch-

technischen Dienste sowie der Sanitätshilfsdienste, nicht aber die Entlohnung. Die Aufzählung der im Gesetz

festgelegten Voraussetzungen betri7t nur die Ausübung eines Berufes auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, nicht

aber eines solchen auf dem Gebiet des Schulwesens und der Forschung.
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